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8.1.3
Die Anerkennung eines Bedürfnisses zum Erwerb und Besitz von erlaub-

nispflichtigen Schusswaffen in anderen als den in § 8 Nummer 1 genannten
Beispielsfällen kann insbesondere in Betracht kommen bei
– dem Abschuss oder der Immobilisierung von Gehegewild,
– volljährige Personen in der Ausbildung zum Jäger,
– Flugplatzbetreibern,
– berufsständischen Verbänden, schulischen Einrichtungen und sonstigen Trä-
gern, deren Lehrgänge zur Vermittlung der Sachkunde staatlich anerkannt
sind,

– der Vogel- oder Schädlingsbekämpfung durch Landwirte, Erwerbsfischer oder
Winzer,

– Bergsteigern und Wassersportlern,
– Eignern und Charterern von seegehenden Schiffen,
– kommerziellen Schießstandbetreibern.
Je nach Art des Bedürfnisses kann es sich auch um erlaubnispflichtige Signal-
waffen handeln.
Bei der Anerkennung wirtschaftlicher Interessen zum Erwerb und Besitz von

Schusswaffen durch Betreiber kommerzieller Schießstätten sollen Art und An-
zahl der vorgehaltenen Waffen im Interesse der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung begrenzt werden. Unter dem Gesichtspunkt der Deliktrelevanz soll-
ten keine Waffen in größerer Zahl dort angehäuft werden.
8.1.4
Bei Eignern oder Charterern von Schiffen und Booten, die für Fahrten

seewärts der Basislinie (Küstenmeer, küstennahe Seegewässer und Hohe See)
geeignet und bestimmt sind, sowie bei Eignern von Schiffen und Booten, die
vorwiegend auf großen Binnengewässern (z.B. Bodensee) verkehren, gilt ein
Bedürfnis für Erwerb und Besitz von erlaubnispflichtigen Signalpistolen mit
einem Patronenlager von mehr als 12 mm als nachgewiesen, wenn glaubhaft
gemacht wurde, dass die Verwendung der erlaubnispflichtigen Waffen unter
Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten (Verschlussmöglichkeit von Bergungsleinen,
Schutz des Riggs durch höhere Anfangsgeschwindigkeit der Munition, einhän-
dige Bedienbarkeit) dem Einsatz erlaubnisfreier Signalmittel im Seenotfall vor-
zuziehen ist.
8.1.5
Bei Personen, die die Waffe außerhalb Deutschlands verwenden wollen, z.B.

Jägern und überwiegend im Ausland tätigen und dort besonders gefährdeten
Personen wie Ingenieuren, Geschäftsleuten, Entwicklungshelfern, gilt zur Fest-
stellung des Bedürfnisses Folgendes:
Zum Nachweis des Bedürfnisses hat der Antragsteller aussagekräftige Stel-

lungnahmen der deutschen Auslandsvertretung in dem betreffenden Staat oder
– ggf. übersetzt – der Auslandsvertretung des betreffenden Staates in der
Bundesrepublik Deutschland beizubringen, aus denen sich zweifelsfrei ergibt,
dass unter Berücksichtigung der konkret beabsichtigten Verwendung gegen
Einfuhr, Besitz sowie das jeweils erforderliche Führen der beantragten Waffen
in dem Staat durch den Antragsteller keine Bedenken bestehen und der konkret
angegebene Zweck für diesen dort auch grundsätzlich verwirklicht werden
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kann. Im Einzelfall kann die Waffenbehörde auch anderweitige Belege mit
gleicher Aussagekraft anerkennen und bei Vorliegen der entsprechenden Vo-
raussetzungen auf eine Nachweisführung durch den Antragsteller verzichten.
8.1.6
Ein Bedürfnis zum Erwerb von Schalldämpfern oder von Waffen mit einge-

bautem Schalldämpfer kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht (z.B. Ab-
schuss von Gehegewild bei weitergehend nachgewiesener Unumgänglichkeit
der Verwendung eines Schalldämpfers).

Zu § 9: Inhaltliche Beschränkungen, Nebenbestimmungen und Anord-
nungen

9.1
Waffenrechtliche Erlaubnisse können zur Abwehr von Gefahren für die

öffentliche Sicherheit und Ordnung inhaltlich beschränkt, befristet oder mit
Auflagen versehen werden (§ 9 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2). Derartige
Maßnahmen geben die Möglichkeit, durch individuelle Regelung hinsichtlich
einer für den Betroffenen nachteiligen Entscheidung (Versagung oder Entzug
einer Rechtsposition) dem Übermaßverbot und hinsichtlich einer für den
Betroffenen vorteilhaften Entscheidung (Gewährung einer Erlaubnis, Ausnah-
mebewilligung usw.) dem Untermaßverbot Rechnung zu tragen; Wieder-
holungen gesetzlicher Regelungen ohne individuelle Modifikation sind keine
Nebenbestimmungen und sollen daher im Grundsatz unterbleiben. Denkbare
Maßnahmen, die auch nachträglich ausgesprochen werden können (§ 9 Absatz 1
Satz 2), sind örtliche oder zweckgebundene Nutzungsbeschränkungen sowie
besondere Anforderungen an die sichere Aufbewahrung. Befristungen kom-
men u.a. in Betracht für Ausländer, die sich nur vorübergehend in Deutschland
aufhalten, oder wenn für den Erwerb der Waffe nur ein vorübergehendes
Bedürfnis nachgewiesen wird.
9.2
Denselben Zweck verfolgen die durch § 9 Absatz 3 eröffneten Anordnungen

im an sich erlaubnisfreien gewerblichen Bereich.
9.3
In einzelnen Regelungen (z.B. in § 10 Absatz 2 Satz 3, Absatz 4 Satz 2 und 3)

ist der Erlass von Nebenbestimmungen ausdrücklich vorgesehen.

Zu § 10: Erteilung von Erlaubnissen zum Erwerb, Besitz, Führen und
Schießen

10.1
§ 10 verlangt folgende Unterscheidungen:

– die materielle Erlaubnis als Verwaltungsakt (in den Absätzen 1 und 3 die
Erlaubnis zum Erwerb und Besitz, in Absatz 4 die Erlaubnis zum Führen, in
Absatz 5 die Erlaubnis zum Schießen),

– die Verkörperung der jeweiligen Erlaubnis in einer Urkunde (nach Absatz 1
in Verbindung mit Absatz 2 sowie nach Absatz 3 Satz 1 die WBK, nach
Absatz 3 Satz 2 der Munitionserwerbsschein, nach Absatz 4 der Waffenschein,
nach Absatz 5 der (Schieß-) Erlaubnisschein) und

– das Herbeiführen der Übereinstimmung von materieller Erlaubnis und Er-
laubnisurkunde (die Anzeige- und Vorlagepflicht zwecks Eintragung nach
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Absatz 1a, die Mitteilungspflicht bei der Vereins-WBK nach § 10 Absatz 2
Satz 4).

Die Übernahme des Regelungsgehalts des bisherigen Absatzes 1 Satz 4 in den
neuen Absatz 1a bringt die Unterscheidung der Erteilung der materiellen
Erlaubnis und der Sicherung der formalen Richtigkeit der Erlaubnis deutlich
zum Ausdruck. Diese Unterscheidung ist wichtig vor dem Hintergrund, dass
die Anzeige- und Eintragungspflicht nicht entfällt, wenn der Erwerb materiell
von der Erlaubnispflicht, wie dies in Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2
Nummer 2 der Fall ist, freigestellt ist.

10.2
Die materielle Erlaubnispflicht nach § 10 richtet sich nach Anlage 2 Ab-

schnitt 2 Unterabschnitt 1. Sie bezieht sich ausschließlich auf Schusswaffen und
ihnen gleichgestellte Gegenstände sowie die dafür bestimmte Munition, nicht
jedoch z.B. auf Hieb- und Stoßwaffen. Die Erlaubnispflicht ist nach der
Systematik der Absatzfolge des § 2 der Regelfall für die vorgenannten Gegen-
stände (§ 2 Absatz 2). Für einzeln genannte Gegenstände besteht nach § 2
Absatz 3 ein Verbot mit der Möglichkeit der Ausnahmebewilligung nach § 40
Absatz 4. Nach § 2 Absatz 4 wird der Grundsatz der Erlaubnispflicht gelockert
oder durchbrochen; die Systematik der Anlage 2 Abschnitt 2 stellt für die
Lockerung in Unterabschnitt 2 auf die jeweils genannten Umgangsarten ab und
statuiert je nach Umgangsart eine Alles-oder-Nichts-Regel; in Unterabschnitt 3
werden einzelne Erlaubnisvoraussetzungen für entbehrlich erklärt.

10.3
Der Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 ist nur in dem durch diese Erlaubnis

abgedeckten Umfang von der Erlaubnispflicht nach § 10 befreit. Für die
Beschäftigten des Inhabers einer Erlaubnis nach § 21 gilt § 12 Absatz 1 Num-
mer 3 Buchstabe a.

10.4
Die WBK dokumentieren die Erlaubnis für den Erwerb und die Ausübung

der tatsächlichen Gewalt über darin genannte Waffen und dienen zugleich dem
Nachweis der Berechtigung. Umfasst eine Erlaubnis nach § 10 mehrere Waffen,
so ist in der WBK für die Eintragung jeder einzelnen Waffe eine Zeile zu
verwenden.
Die WBK gelten im gesamten Geltungsbereich des WaffG. Auf Antrag wird

für jede Waffe eine gesonderte WBK ausgestellt. Werden mehrere WBK für
dieselbe Person ausgestellt, so sind diese zusätzlich in geeigneter Weise zu
kennzeichnen. Auf Antrag können auch Einsteckläufe und Einstecksysteme
nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer 3.3 und 3.6 eingetragen
werden.

10.5
Die Pflicht, in bestimmten Fällen (z.B. § 37 Absatz 1, § 40 Absatz 5) den

Erwerb unverzüglich anzuzeigen, bleibt unberührt.

10.6
Für Schusswaffen, über die mehrere Personen die tatsächliche Gewalt aus-

üben, kann e i n e gemeinsame WBK ausgestellt werden. In diesen Fällen
müssen die Voraussetzungen für die Erteilung der WBK bei jedem der Berech-

Allgemeine VwV zum WaffenG WaffVwV 1e



142

tigten vorliegen. Eine gemeinsame WBK kann z.B. für Familienangehörige
(Vater und Tochter/Sohn, Eheleute, Erbengemeinschaft) ausgestellt werden.
Die WBK ist auf eine Person (Berechtigter) auszustellen; die weiteren Per-

sonen (weitere Berechtigte), für die diese Erlaubnis auch gelten soll, sind
zusätzlich unter „Amtliche Eintragungen“ aufzuführen. Die Eintragung wei-
terer Berechtigter kann auf Antrag sowohl bei der Ausstellung der WBK als
auch nachträglich erfolgen.

10.7

Eine Vereins-WBK nach § 10 Absatz 2 Satz 2 kann einem schießsportlichen
Verein oder einer jagdlichen Vereinigung für Schusswaffen des Vereins oder der
Vereinigung erteilt werden, wenn er die Rechtsform einer juristischen Person
aufweist (z.B. eingetragener Verein, nicht ausreichend ist jedoch die Organisati-
on als nichtrechtsfähiger Verein oder als Schießleistungs(sport)gruppe ohne
Rechtspersönlichkeit). Die Mitgliedschaft des Vereins in einem anerkannten
Schießsportverband ist in der Regel nicht erforderlich. Voraussetzung ist je-
doch, dass der Schießsport nach den Regeln einer genehmigten Sportordnung
(siehe Nummer 8.1) betrieben wird.

10.7.1

Die Vereins-WBK nach § 10 Absatz 2 Satz 2 wird durch die für den Sitz des
Vereins zuständige Waffenbehörde in Form einer WBK erteilt und berechtigt
die dort eingetragene(n) verantwortliche(n) Person(en) zum Erwerb und Besitz
der dort aufgeführten Waffen. Der Verein ist bei Erlaubniserteilung auf die
Zweckmäßigkeit der Benennung mehrerer verantwortlicher Personen (in der
Regel zwei bis drei) sowie auf seine Pflichten nach § 10 Absatz 2 Satz 4 und 5
hinzuweisen.

10.7.2

Der Verein hat bei Antragstellung eine oder mehrere verantwortliche Person
(en) zu benennen und alle zur waffenrechtlichen Überprüfung erforderlichen
Angaben dieser Person(en) zu übermitteln. Die Betroffenen sind durch den
Verein über die Benennung und die Erforderlichkeit der Übermittlung und
Verarbeitung der entsprechenden personenbezogenen Daten zu informieren;
ihr Einverständnis ist zu dokumentieren. Der Antragstellung ist eine Erklärung
der benannten Person beizufügen, dass das Ergebnis der waffenrechtlichen
Prüfung nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 dem Verein übermittelt werden
darf.
Die Benennung als „verantwortliche Person“ hat nicht zur Voraussetzung,

dass es sich bei dieser Person um ein vertretungsberechtigtes Organ des Vereins
oder um ein in leitender Stellung im Verein tätiges Mitglied o. Ä. handelt; es
kommt auch die Benennung „einfacher“ Vereinsmitglieder in Betracht.
Soll(en) die verantwortliche(n) Person(en) erst nach der Ausstellung der

WBK benannt werden, ist die WBK mit der Auflage zu verbinden, dass der
Verein der Waffenbehörde vor Inbesitznahme von Vereinswaffen eine verant-
wortliche Person zu benennen hat, für die die Voraussetzungen nach § 4
Absatz 1 Nummer 1 bis 3 nachgewiesen sind (vgl. § 10 Absatz 2 Satz 3
Halbsatz 1).
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10.7.3
Die „verantwortlichen Personen“ müssen alle Voraussetzungen des § 4 Ab-

satz 1 Nummer 1 bis 3 erfüllen. § 4 Absatz 3 findet ebenfalls Anwendung. Hat
die verantwortliche Person noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet und soll die
Erlaubnis nicht nur Waffen nach § 14 Absatz 1 Satz 2 erfassen, hat der Verein
ein Gutachten nach § 6 Absatz 3 über die geistige Eignung der Person oder den
Nachweis beizubringen, dass ein solches Gutachten in anderem Zusammen-
hang erbracht worden ist.
Hat eine verantwortliche Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht im

Bezirk der für den Sitz des Vereins zuständigen Waffenbehörde, so hat diese
Behörde im Rahmen ihrer Prüfungen eine Stellungnahme der für den ge-
wöhnlichen Aufenthalt der Person zuständigen Waffenbehörde zur Zuverlässig-
keit und Eignung einzuholen. Über die Benennung als verantwortliche Person
ist die für sie zuständige Waffenbehörde zu informieren.
10.7.4
Schießsportlichen Vereinen und jagdlichen Vereinigungen als juristischen

Personen kann eine Erlaubnis nach § 27 Absatz 1 zum Betreiben einer Schieß-
stätte erteilt werden. Auch hier ist eine verantwortliche Person zu benennen,
die dann die Betreiberpflichten (siehe § 10 AWaffV1)) zu übernehmen hat.
Ansonsten gilt Nummer 10.7.2 entsprechend.
10.8
Will eine sonstige Vereinigung Schusswaffen erwerben, so ist – anders als in

der Sonderregelung in § 10 Absatz 2 Satz 2 – die WBK bei juristischen
Personen auf eine von einem Vertretungsberechtigten bevollmächtigte und alle
einschlägigen waffenrechtlichen Erlaubnisvoraussetzungen erfüllende Person als
Erlaubnisinhaber auszustellen. Beim Wechsel des Vertretungsberechtigten, auf
dessen Namen die WBK ausgestellt worden ist, ist eine neue WBK auf den
Namen des alle einschlägigen waffenrechtlichen Erlaubnisvoraussetzungen er-
füllenden Nachfolgers als Erlaubnisinhaber auszustellen. Für die Anzahl der auf
diese Weise erwerbbaren Waffen gilt Nummer 8.1.2 entsprechend.
10.9
In die WBK einzutragen hat die zuständige Behörde folgende Angaben:

10.9.1
Name, Geburtstag und Geburtsort des Inhabers;

10.9.2
laufende Nummer, konkrete Bezeichnung der Munition oder – sofern eine

derartige Angabe nicht möglich ist – das Kaliber, Art der Schusswaffen und
Seriennummer.
In der WBK ist die Art der zu erwerbenden oder erworbenen Waffe mög-

lichst genau zu bestimmen.
Langwaffen können im Wesentlichen wie folgt definiert werden:

– Einzellader: z.B. Einzelladerbüchse, Einzelladerflinte;
– Repetierwaffen: Repetierwaffen mit glatten Läufen (z.B. Vorderschaftrepe-
tierflinte, Unterhebelrepetierflinte);

1) Nr. 1a.
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– Repetierwaffen mit gezogenen Läufen (z.B. Vorderschaftrepetierbüchse, Un-
terhebelrepetierbüchse);

– Halbautomaten: z.B. halbautomatische Büchse, halbautomatische Flinte.
Kurzwaffen können grundsätzlich wie folgt differenziert werden:
– Revolver: z.B. Double-Action- oder Single-Action-Revolver, Vorderlader-
revolver;

– Pistole: z.B. Einzelladerpistole, halbautomatische Pistole, Signalpistole.
Sonstige erlaubnispflichtige Schusswaffen und ihnen gleichgestellte Gegenstän-
de, wie z.B. bestimmte Druckluft-, Federdruckwaffen, Schreckschuss-, Reiz-
stoff- und Signalwaffen, Perkussionswaffen.
10.9.3
In die WBK sind der Tag und der Ort der Ausstellung einzutragen.
Identifikationsmerkmale von Waffen, die erst nach dem abgeschlossenen

Erwerbsvorgang festzustellen sind (z.B. Hersteller- und Modellbezeichnung,
Seriennummer), werden unter Angabe des Überlassungsdatums von der für den
Erwerber zuständigen Waffenbehörde in den Fällen eingetragen, in denen der
Erwerber nicht Erlaubnisinhaber nach § 21 ist. Wird dieser Waffenbehörde die
WBK zur Eintragung des Erwerbs vorgelegt, ohne dass sie zuvor hiervon auch
durch die für den Überlassenden zuständige Waffenbehörde unterrichtet wor-
den ist, so benachrichtigt die für den Erwerber zuständige Waffenbehörde
ihrerseits die Waffenbehörde des Überlassenden.
Seitens des Überlassenden erfolgt gegenüber der für ihn zuständigen Waffen-

behörde die Mitteilung, wem die Waffe überlassen wurde. Die Austragung der
überlassenen Waffe erfolgt durch diese Behörde, die umgehend auch die für
den Erwerber zuständige Waffenbehörde über den Vorgang des Überlassens
informiert. Bei einem Eintragungsvorgang nicht benötigte Zeilen und Spalten
dürfen nicht ungültig gemacht werden.
10.10
Als eine Form der Erteilung einer Berechtigung zum Erwerb und Besitz von

Munition für dort bereits eingetragene Schusswaffen sieht § 10 Absatz 3 Satz 1
die behördliche Eintragung/Stempelung in der WBK (Spalte 7) vor. Die auf
diesem Weg erteilte Berechtigung erstreckt sich über die in Spalte 3 der WBK
konkret bezeichnete Munition (z.B. .357 Magnum) hinaus auf alle für die
betreffende Waffe ebenfalls zugelassenen Munitionsvarianten (gleiches Kaliber;
gleicher oder geringerer Gasdruck …, im Beispiel etwa auch Munition .38
Spezial oder .38 Spezial WC). Die Waffenbehörden sind insofern im Rahmen
der betreffenden Erteilungsverfahren berechtigt, das Vorliegen eines waffen-
rechtlichen Bedürfnisses auch für die in Bezug auf die betreffende Waffe
ebenfalls zugelassenen Munitionsvarianten zu unterstellen; eine inhaltliche Be-
schränkung der erteilten Berechtigung soll nur im Ausnahmefall und nur dann
erfolgen; wenn im Hinblick auf einzelne konkrete Munitionsvarianten unter
jedem erdenklichen Gesichtspunkt eine Verwendungsmöglichkeit unzweifel-
haft ausgeschlossen werden kann.
10.11
Solange keine neuen bundeseinheitlichen Vordrucke für waffenrechtliche

Erlaubnisse eingeführt sind, sind die von der Bundesdruckerei zu beziehenden
Vordrucke zu verwenden und ggf. anzupassen.
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10.12
Wird eine WBK unübersichtlich, unleserlich oder gerät sie in Verlust, so ist

eine neue mit dem Datum der Erstausfertigung auszustellen, die als Ersatzaus-
fertigung zu kennzeichnen ist. Gegebenenfalls ist die Erstausfertigung einzuzie-
hen oder zu entwerten.
10.13
Wird für einen Finder nach § 973 BGB, der auch Inhaber einer WBK ist,

eine gefundene Schusswaffe in die WBK eingetragen, so ist „Fund“ in die
Spalte 9 der WBK einzutragen.
10.14. Munitionserwerbsschein (§ 10 Absatz 3 Satz 2)
Ein Munitionserwerbsschein kommt in Betracht z.B. bei Munitionssamm-

lern, Munitionssachverständigen und Besitzern von Einstecksystemen, die nicht
in der WBK eingetragen sind.
10.14.1
In dem Munitionserwerbsschein ist die amtliche Bezeichnung der Munition

anzugeben, sofern die Erlaubnis nicht für Munition jeder Art erteilt wird. Bei
Erteilung einer Munitionserwerbserlaubnis nach § 10 Absatz 3 Satz 2 hat der
Antragsteller die gewünschten Kaliber zu benennen. Eine Beschränkung der
Erlaubnis auf ein bestimmtes Kaliber soll nur dann erfolgen, wenn ein wei-
tergehendes Bedürfnis auszuschließen ist.
Eine mengenmäßige Beschränkung ist nur bei Munitionssammlern vorzuse-

hen; die Erlaubnis ist grundsätzlich auf Munitionsarten in ihrer kleinsten Ver-
packungseinheit zu beschränken. Der Munitionserwerbsschein gilt im gesamten
Geltungsbereich des WaffG. Nicht erworben werden darf verbotene Munition
nach Anlage 2 Abschnitt 1 Nummer 1.5.1 bis 1.5.7, es sei denn, es liegt
zusätzlich eine Ausnahmebewilligung für verbotene Munition nach § 40 vor.
10.14.2
Keiner Munitionserwerbs- und besitzerlaubnis (WBK oder Munitions-

erwerbsschein) bedarf es insbesondere zum Erwerb und Besitz von
10.14.2.1
Munition in den Fällen des § 12 Absatz 2,

10.14.2.2
Munition durch Inhaber einer Bescheinigung nach § 55 Absatz 2 für die in

dieser Bescheinigung eingetragene Munition,
10.14.2.3
Munition durch Inhaber eines gültigen Jahres- oder Tagesjagdscheins für

Langwaffen nach § 13 Absatz 1,
10.14.2.4
Patronen- und Kartuschenmunition, die für Schusswaffen bestimmt ist, zu

deren Erwerb und Besitz es ihrer Art nach keiner Erlaubnis bedarf (z.B.
Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nummer 1.4),
10.14.2.5
pyrotechnischer Munition nach Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2

Nummer 1.12.
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10.14.3
Die Erlaubnis zum nicht gewerblichen Laden von Munition im Sinne des

Sprengstoffgesetzes (SprengG) gilt als Erlaubnis zum Erwerb und Besitz der
dabei hergestellten Munition (§ 27 Absatz 1a SprengG1)).
10.14.4. § 10 Absatz 3 Sätze 3 und 4
Für (nicht gewerbliche) Wiederlader wird der Munitionserwerbsschein

durch die entsprechende sprengstoffrechtliche Genehmigung zum Laden von
Munition substituiert.
10.15. Waffenschein (§ 10 Absatz 4 Satz 1)
10.15.1. Besonderheiten der Ausstellung des Waffenscheines:
10.15.1.1
In dem Waffenschein ist die Schusswaffe mit den Angaben nach Num-

mer 10.9 genau zu bezeichnen. In einen Waffenschein können mehrere Schuss-
waffen eingetragen werden. Nummer 10.4 gilt entsprechend. Der Waffenschein
kann auch mit Auflagen, insbesondere über die Art des Führens der Schuss-
waffe, verbunden werden.
10.15.1.2
Der Waffenschein wird in den Fällen des § 28 auf den Beauftragten des

Unternehmens, d.h. den Unternehmer selbst oder eine von der Geschäfts-
führung beauftragte Person, ausgestellt. Der Waffenschein ist inhaltlich ent-
sprechend § 28 Absatz 2 Satz 1 zu beschränken. In dem Zusatz nach § 28
Absatz 4 sind die Wachpersonen dem Namen oder ihrer Funktion nach zu
benennen. Unter Umständen kann es zweckmäßig sein, für jede Waffe einen
Waffenschein auszustellen. Wachpersonen kann formlos eine Bescheinigung
erteilt werden, aus der sich ergibt, dass sie auf der Grundlage eines Waffen-
scheins nach § 28 für den Zeitraum seiner Gültigkeit berechtigt sind, dienstlich
eine Waffe zu führen. Die Bescheinigung muss folgende Angaben enthalten:
Genaue Personalien, Name des Bewachungsunternehmens, Aufgabenbereich
und sich ggf. hieraus ergebende Beschränkungen.
Der Waffenschein ist gemäß § 14 Bewachungsverordnung mit der Auflage zu

erteilen, dass der Erlaubnisinhaber dafür zu sorgen hat, dass das Überlassen der
Waffe nach Zeit und Person schriftlich festgehalten wird.
Nachdem der Erlaubnisinhaber die Namen der Bediensteten, die Schuss-

waffen führen sollen, mitgeteilt hat, prüft die Behörde deren Zuverlässigkeit,
Sachkunde und persönliche Eignung. Hinsichtlich der Erwerbsberechtigung
dieser Bediensteten gilt § 12 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a.
10.15.1.3
In Zweifelsfällen hat sich die Behörde darüber zu vergewissern, dass der

Antragsteller über die Schusswaffe, die er führen will, befugt die tatsächliche
Gewalt ausübt. Gegebenenfalls ist § 39 Absatz 3 anzuwenden.
10.15.2
Eine Erteilung kommt nur in Betracht, wenn das Bedürfnis des Waffen-

scheininhabers, das sich in der Regel aus § 19 und/oder § 28 ergibt, darauf
gerichtet ist, die Waffe auch außerhalb des befriedeten Besitztums schussbereit

1) Nr. 4.
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